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Bekanntmachung der Stadt Munster

) Bauleitplanung der Stadt Munster
39. Anderung des Flachennutzungsplans ,,Kummerlandweg*
und
Bebauungsplan Nr. 100 ,,Kummerlandweg*

Veroffentlichung gem. 8 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Munster hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 die
Entwiirfe der 39. Anderung des Flachennutzungsplanes ,Kummerlandweg“ und des
Bebauungsplanes Nr. 100 ,Kummerlandweg“ sowie ihrer Begrindungen mit
Umweltberichten beraten und angenommen sowie deren Veroffentlichung gem. § 3
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zum Zwecke der Beteiligung der Offentlichkeit
beschlossen.

Ziel der Planung ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen fir die
Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage in der Ortschatft lIster.

Das Plangebiet ist ca. 15,4 ha grof3 und liegt im sudlichen Teil listers unmittelbar
sudlich der Bahnlinie Munster-Soltau (,Amerika-Linie“) und westlich der
Panzerringstral3e. Die Lage des Plangebiets und der Geltungsbereich sind fur beide
Bauleitplane identisch und in nachstehenden Planen (Ubersichtsplan und Lageplan)
unmalfistablich dargestellt:
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Die Entwiirfe der 39. Anderung des Flachennutzungsplanes ,Kummerlandweg“ und
des Bebauungsplanes Nr. 100 ,Kummerlandweg“ einschlie3lich Begriindungen und
Umweltberichten werden

vom 08.04.2024 bis einschliel3lich 09.05.2024

gem. 8 3 Abs. 2, Satz 1 BauGB auf der Internetseite der Stadt Munster
(http://www.munster.de/home/bauen-wirtschaft-umwelt/bauen/bauleitplane)
veroffentlicht.



http://www.munster.de/home/bauen-wirtschaft-umwelt/bauen/bauleitpläne

Zusatzlich werden die Planunterlagen im Rathaus der Stadt Munster, Heinrich-Peters-
Platz 1, 29633 Munster im Fachbereich 3 wahrend der Dienststunden (Montag,
Dienstag, Donnerstag: 08:30 — 12:00 Uhr und 14:00 — 16:30 Uhr, Mittwoch: 08:30 —
12:00 Uhr und Freitag: 08:30 — 13:00 Uhr) gem. 8 3 Abs. 2, Satz 2 BauGB o6ffentlich
ausgelegt. Zeitgleich wird die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt.

Die Entwurfe kdnnen wahrend des genannten Zeitraumes von jedermann eingesehen
werden. Uber ihren Inhalt, die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesentlichen
Auswirkungen der Planung wird Auskunft erteilt und es besteht die Mdglichkeit zur
AuBerung und Erorterung. Stellungnahmen mit Hinweisen, Bedenken oder
Anregungen zu den Bauleitplanen sollen innerhalb der Veroffentlichungsfrist
elektronisch unter bauleitplanung@munster.de an die Stadt Munster Ubermittelt
werden. Sie kdnnen aber auch schriftlich vorgebracht oder wahrend der Sprechzeiten
zur Niederschrift diktiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung Uber die Bauleitplane
unberiicksichtigt bleiben kénnen (8 3 Abs. 2, Satz 4, 2. Halbsatz, Nr. 3 BauGB).

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen und Informationen sind verfigbar und
werden eben falls veréffentlicht:

Umweltbezogene Stellungnahmen:

¢ Stellungnahme des Landkreises Heidekreis zur Flachennutzungsplananderung zu
Natur- und Landschaftsschutz sowie zum artenschutzrechtlichen Fachbeitrag

¢ Stellungnahme des Landkreises Heidekreis zum Bebauungsplan zum Umweltbericht
und zum Natur- und Landschaftsschutz

e Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamtes Celle zum Erfordernis eines
Blendgutachtens

¢ Stellungnahme der Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH zur Begriinung

¢ Stellungnahme des Ortsverbands Bundnis 90/Die Grunen zur Bodennutzung im
Plangebiet sowie zur Heckenpflanzung

Umweltbezogene Informationen:

e artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Dipl.-Biol. J. Brockmann)

eUmweltberichte gem. 88 2 wund 2a BauGB zur 39. Anderung des
Flachennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 99 (Buro fir
Landschaftsplanung Dipl.-Ing. H. Mextorf)

e Blendgutachten (PV-Sachverstandige M. Roper, M. Eng. und Dipl.-Ing. (FH) Marco
Wilke,)

Als Teil der Offentlichkeit sind auch interessierte Kinder und Jugendliche aufgefordert,
sich zu den Planungen zu auf3ern.

Es wird gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne
des § 4 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes geman
8 7 Abs. 3, Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veroffentlichungsfrist nicht oder nicht
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hatte geltend machen kénnen.
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Sofern Stellungnahmen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt deren
Verarbeitung auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 e i. V. m. mit Artikel 6 Abs. 3
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), § 3 BauGB und 8§ 3 Niedersachsisches
Datenschutzgesetz (NDSG).

Munster, den 27.03.2024

Stadt Munster
Der Burgermeister
Ulf-Marcus Grube



